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Einleitung

Am 23. April 2002 hatte die Regierung den gesamthaft überarbeiteten Richtplan des Kantons 
St.Gallen erlassen; der Bundesrat genehmigte diesen Richtplan am 15. Januar 2003. Seither wird 
der neue St.Galler Richtplan angewendet.

Der Richtplan ist das Führungsinstrument der Regierung in der Raumplanung. Veränderte Verhält-
nisse und neue Aufgaben erfordern, dass er immer wieder ergänzt, angepasst und auf den aktu-
ellsten Stand der Erkenntnisse gebracht wird. Die Anpassung erfolgt periodisch in einem standardi-
sierten Ablauf.

Mit der vorliegenden Anpassung 2011 wird der geltende Richtplan zum achten Mal angepasst.

Dieser Bericht umfasst zunächst eine Übersicht über die vorgesehenen Anpassungen 2011 und 
danach die einzelnen Änderungen und Ergänzungen. In der Übersicht wird kurz erläutert, aus wel-
chen Gründen die einzelnen Änderungen und Ergänzungen vorgeschlagen werden. Bei den vorge-
sehenen Anpassungen wird in grau hinterlegter Schrift angegeben, was gegenüber dem geltenden 
Richtplan geändert oder ergänzt wird.

Verbindlich sind nur die in den Koordinationsblättern unter dem Titel Beschluss aufgeführten Texte. 
Die übrigen Texte dienen lediglich der Verständlichkeit; die Abschnitte Beschreibung in den Koordi-
nationsblättern enthalten die sachbezogenen Erläuterungen, die zum Verständnis der verbindlichen 
Beschlüsse nötig sind.

Der Vernehmlassungsentwurf der Richtplankarte enthält im Massstab 1:250‘000 lediglich die vorge-
schlagenen Änderungen; damit kann das Neue rasch gefunden werden. Für Vergleiche mit der Aus-
gangslage oder mit bisherigen Richtplanfestlegungen kann die geltende Richtplankarte beigezogen 
werden. Nach Erlass und Genehmigung der Anpassung wird eine aktualisierte farbige Richtplankar-
te im Massstab 1:70‘000 veröffentlicht.

Nach der Vernehmlassung wird die bereinigte Anpassung 11 der Regierung zum Erlass und danach 
dem Bundesrat zur Genehmigung vorgelegt. Anschliessend werden die neuen und geänderten Blät-
ter sowie die aktualisierte Karte in den Richtplan-Ordner eingefügt.
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Übersicht

Die Anpassung 2011 umfasst folgende Themen:

Wirtschaftliche Schwerpunktgebiete: Aufgrund der jährlichen Umfrage des Amtes für Wirtschaft 
zur Aktualisierung der Standortlisten wird ein Gebiet aus den Standortlisten gestrichen; drei Gebiete 
werden neu aufgenommen. Mit der Zonenplanrevision der Stadt Rapperswil-Jona ist das ehemalige 
Industrie- und Gewerbegebiet Langrüti neu vorwiegend der Wohnzone zugeschieden worden; das 
Gebiet wird daher aus der Liste der zur Standortvermarktung vorgesehenen Wirtschaftsstandorte 
(A-Standorte) gestrichen. Die Prüfung der Anträge der Regionen Sarganserland-Werdenberg bzw. 
St.Gallen-Bodensee zeigte, dass die Voraussetzungen für die Aufnahme des Areals der alten Spin-
nerei Spoerry in Flums sowie des Industriestandorts St.Gallen-West/Gossau-Ost in die Liste der zur 
Standortaufbereitung vorgesehenen Wirtschaftsstandorte (B-Standorte) gegeben sind. Das Indus-
trie-Gewerbegebiet Buriet, Thal, kann als A-Standort zur Vermarktung aufgenommen werden.

Publikumsintensive Einrichtungen: Publikumsintensive Einrichtungen (PE) wie Einkaufs- und 
Freizeitzentren, Fachmärkte oder Outlet Center sind Bauten und Anlagen von überörtlicher Bedeu-
tung mit grossem Benützer- und Besucherkreis. Standorte für Bauten und Anlagen, die erhebliche 
Auswirkungen auf Raum und Umwelt haben, sind im kantonalen Richtplan festzulegen. Die bishe-
rige Richtplanregelung legte die Kriterien für die Beurteilung beantragter Standorte für publikumsin-
tensive Einrichtungen fest (Negativplanung). Weil die bisherige Warengruppenregelung nicht mehr 
zeitgemäss ist und die Anforderungen an die öV-Erschliessung an peripheren Lagen eine grosse 
Hürde darstellen, wird die Negativplanung durch eine Positivplanung abgelöst. Als Positivstandorte 
werden im Richtplan diejenigen Standorte bezeichnet, an denen publikumsintensive Einrichtungen 
aus raumplanerischer Sicht erwünscht sind und wo eine hohe Planungssicherheit für solche Vor-
haben besteht. Der neue Planungsansatz und die Liste der Positivstandorte wurden in den Jahren 
2009 und 2010 mit Vertreterinnen und Vertretern der Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsiden-
tinnen und Gemeindepräsidenten sowie der Regionen diskutiert, weiterentwickelt und bereinigt.

Abbaustandorte: Mit der Anpassung 11 werden zwei Abbaustandorte neu in den Richtplan auf-
genommen; drei Abbaustandorte werden gestrichen. Die Erweiterung des Kiesabbaus Waldegg im 
Grenzgebiet der Gemeinden Mörschwil, Goldach und Tübach wird aufgrund der Grobbeurteilung 
als Zwischenergebnis aufgenommen, weil noch offene Fragen zum Umgebungs- und Immissions-
schutz der angrenzenden Siedlungsgebiete im Abbauplan- und Baubewilligungsverfahren zu lösen 
sind. Der Erweiterungsperimeter umfasst drei bislang in der Liste der weiteren Abbauabsichten 
aufgeführte Standorte, die nun dort gestrichen werden. Im Steinbruch Campiun in Sevelen wurde 
bis 1996 Material abgebaut. Im Jahr 2006 scheiterte ein erstes Erweiterungsprojekt vor Bundesge-
richt. In den Richtplan wird nun als Vororientierung die Absicht der Gesuchstellerin aufgenommen, 
ein gegenüber dem vom Bundesgericht abgelehnten Vorgängerprojekt substanziell überarbeitetes 
Projekt zu entwickeln, das die BLN-Schutzziele deutlich besser einhält. Der Richtplan hält die dazu 
erforderlichen Abklärungen fest.

Deponien: In verschiedenen Regionen des Kantons St.Gallen stehen für die Entsorgung von unver-
schmutztem Aushubmaterial zuwenig Abbaustellen oder Deponien zur Verfügung. Mit der Schaffung 
von neuen Deponien für ausschliesslich unverschmutztes Aushubmaterial soll die Situation verbessert 
werden. In jeder der zehn Subregionen der Abfallplanung sollen je drei Ablagerungsstellen vorhanden 
sein. Deponien für ausschliesslich unverschmutztes Aushubmaterial werden ohne Standorteintrag 
im Richtplan bereits ab einer Grösse von 50‘000 Kubikmeter bewilligt, wenn der Bedarfsnachweis 
erbracht ist und die Standortkriterien nach der Wegleitung für neue Standorte aus dem Jahr 2007 
erfüllt sind. Das Verfahren und die Voraussetzungen für die Bewilligung von Aushubdeponien wer-
den mit der Anpassung 11 im Richtplan geregelt. Zudem wird die Federführung bei der Suche nach 
Standorten für Inertstoffdeponien von den Regionen auf den Kanton übertragen. Im weiteren werden 
die Deponiestandorte Meggenmüli und Ricken aus dem Richtplan gestrichen, weil sie verfüllt sind.
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Standortvermarktung

Der Kanton unterstützt die federführenden Gemeinden bei der Vermarktung der 
nachfolgend bezeichneten wirtschaftlichen Schwerpunktgebiete, stimmt alle Tätigkei-
ten von Gemeinden, Kanton und Bund, die sich auf die Vermarktung dieser Stand-
orte auswirken, aufeinander ab und bietet Hilfestellung bei der Erarbeitung einer 
detaillierten Standortdokumentation.

Wirtschaftsstandorte mit hohem Entwicklungspotenzial und guten raumplanerischen 
Voraussetzungen, die sich für die direkte kantonale Standortpromotion eignen, sind:

	 Nr.	 Gemeinde(n)	 Standortbezeichnung	 Koordinaten	 Typ

	 A1	 St.Gallen	 Piccardstrasse/Altenwegen	 741580 / 252970	 Industrie/Gewerbe
	 A2	 Thal	 Flughafen Altenrhein	 759650 / 261950	 Mischtyp
	 A3	 Thal	 Buriet	 761190 / 260880	 Industrie/Gewerbe
	 A4	 St.Margrethen	 Altfeld	 766150 / 258250	 Mischtyp
	 A5	 Widnau	 Viscoseareal und Unterletten 	 766500 / 253600	 Industrie/Gewerbe
	 A6	 Altstätten	 Schachen, Kesselbachstrasse 	 760300 / 249950	 Mischtyp
	 A7	 Oberriet	 Felbenmadbüchel	 761450 / 245250	 Industrie/Gewerbe
	 A8	 Rüthi	 Widen	 759750 / 240700	 Industrie/Gewerbe
	 A9	 Sennwald	 Au	 757400 / 235500	 Industrie/Gewerbe
	A10	 Grabs	 Werdenstrasse	 753480 / 227580	 Industrie/Gewerbe
	A11	 Buchs	 Industriestrasse	 754950 / 226400	 Industrie/Gewerbe
	A12	 Buchs	 Park Nord, Langäuli-/Brunnenstr. 	753800 / 226750	 Dienstleistungen
	A13	 Sargans	 Tiefriet	 752750 / 212750	 Industrie/Gewerbe
	A14	 Kaltbrunn	 Bachwies-Neufeld	 719400 / 229610	 Industrie/Gewerbe
	A15	 Kaltbrunn	 Baumgarten-Fischhausen	 718400 / 230900	 Industrie/Gewerbe
	A16	 Uznach	 Burgerriet	 716900 / 231100	 Mischtyp
	A16	 Jona	 Langrüti	 706800 / 231500	 Industrie/Gewerbe
	A17	 Eschenbach	 Neuhaus	 714600 / 232950	 Mischtyp	
	A18	 Wattwil	 Heberlein Areal	 725000 / 239650	 Mischtyp
	A19	 Kirchberg	 Zwizach	 722900 / 253620	 Industrie/Gewerbe
	A20	 Uzwil / 	 Salen, 9249 Niederstetten	 723100 / 256600	 Industrie/Gewerbe 
		  Jonschwil	  		
	A21	 Wil	 Lenzenbühl	 719950 / 258200	 Industrie/Gewerbe
	A22	 Wil	 Churfirstenstrasse	 721200 / 257230	 Industrie/Gewerbe
	A23	 Bronschhofen	 Ebnet-Eschenau, Industriestrasse	 720250 / 259100	 Industrie/Gewerbe

Wirtschaftliche Schwerpunktgebiete

Beschluss

Änderungen: geänderter Text ist unterstrichen

Kennzeichnung und Beschreibung: keine Änderungen



	Koordinationsstand	 Festsetzung
	 Federführung	 Gemeinden
	 Beteiligt	 Amt für Wirtschaft, Regionen

Standortaufbereitung

Der Kanton unterstützt die federführenden Gemeinden bei der Aufbereitung der 
nachfolgend bezeichneten wirtschaftlichen Schwerpunktgebiete durch Beratung.

Zur Aufbereitung der Standorte gehören insbesondere die Arealentwicklung, die 
planerische Sicherung der vorgesehenen Nutzung als Industrie- oder Dienstleistungs-
standort und Erschliessungsmassnahmen. Der Kanton kann solche Massnahmen auch 
mit unterstützen.

Wirtschaftsstandorte mit einem hohen Entwicklungspotenzial und guten raumplane-
rischen Voraussetzungen, für die jedoch ein grösserer Aufbereitungsaufwand geleistet 
werden muss, sind:

	 Nr.	 Gemeinde(n) 	 Standortbezeichnung	 Koordinaten	 Typ

	 B1	 St.Gallen	 SBB Güterbahnhofareal	 744600 / 253250	 Dienstleistungen
	 B2	 St.Gallen	 SBB-Areal St.Fiden/Bachstrasse	 747350 / 255600	 Dienstleistungen
	 B3	 St.Gallen / 	 St.Gallen West / Gossau Ost	 739900 / 252310	 Mischtyp
		  Gossau		
	 B4	 Goldach	 Tannäcker	 753060 / 261160	 Industrie/Gewerbe
	 B5	 Balgach	 Industriegebiet 	 764640 / 253170	 Mischtyp
			   Leica-Areal-Innoparc		
	 B6	 Buchs	 Güterstrasse	 754600 / 226300	 Dienstleistungen
	 B7	 Buchs	 Lagerstrasse	 754900 / 225500	 Industrie/Gewerbe
	 B8	 Flums	 Spoerry-Areal	 744470 / 216960	 Industrie/Gewerbe
	 B9	 Uznach	 Spinnerei Uznaberg, 	 715600 / 232200	 Mischtyp
			   Ausserhirschland	
	B10	 Wil	 Zeughaus	 721850 / 257950	 Mischtyp
 
Erster Ansprechpartner auf kantonaler Seite ist das Amt für Wirtschaft. Für Standorte 
mit einem grösseren Aufbereitungsbedarf ist ein Massnahmenprogramm zu erstellen. 
Das Amt für Raumentwicklung koordiniert bei raumplanerischen Fragen (Nutzungs-
art, Gestaltung, Erschliessung) und organisiert die Mitwirkung weiterer kantonaler 
Fachstellen nach Bedarf (öffentlicher Verkehr, Strassen, Altlasten, Denkmalpflege, 
Brandschutz, Störfallvorsorge etc.).

	Koordinationsstand	 Zwischenergebnis
	 Federführung	 Gemeinden
	 Beteiligt	� Amt für Wirtschaft, Amt für Raumentwicklung und 

Geoinformation, Regionen
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Änderungen: geänderter Text ist unterstrichen



	Geschäftsnummer	 IV 32
	 Sachbereich	 Siedlung
	 Verfasst durch	 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation
	 Am	 30. Oktober 2010
	 Siehe auch	 IV 11 Siedlungsstruktur

Publikumsintensive Einrichtungen

Publikumsintensive Einrichtungen (PE) wie Einkaufs- und Freizeitzentren, Fachmärkte 
oder Outlet Center sind Bauten und Anlagen von überörtlicher Bedeutung mit grossem 
Benützer- und Besucherkreis. Standorte für Bauten und Anlagen, die erhebliche Aus-
wirkungen auf Raum und Umwelt haben, sind im kantonalen Richtplan festzulegen.

Mit dem Ziel, nachteilige Auswirkungen auf die Siedlungs-, Verkehrs- und Versor-
gungsstruktur zu vermeiden, regelt das Baugesetz in Art. 69bis die Standortplanung von 
grossen Einkaufs- und Freizeitzentren. Zentrale Ziele sind die Stärkung und Erhaltung 
der heutigen Ortskerne sowie die Sicherstellung der Grundversorgung. Das erzeugte 
Verkehrsaufkommen muss mit dem öffentlichen Strassennetz verträglich sein. Zudem 
müssen solche Einrichtungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein.

Positivplanung für publikumsintensive Einrichtungen

Die bisherige Richtplanregelung legte die Kriterien für die Beurteilung beantragter 
Standorte für publikumsintensive Einrichtungen fest (Negativplanung). Bei der Ent-
wicklung von Industrie-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbrachen und von Bahnhof
arealen spielt die Einkaufsnutzung häufig eine Schlüsselrolle zum Erreichen einer aus-
reichenden Rendite für die Gesamtumnutzung. Die bisherige Warengruppenregelung 
behindert derartige Nutzungen und ist damit nicht mehr zeitgemäss. Zudem stellen 
die Anforderungen an die öV-Erschliessung an peripheren Lagen eine grosse Hürde 
dar. Die Negativplanung wird deshalb durch eine Positivplanung abgelöst. Der neue 
Planungsansatz wurde in den Jahren 2009 und 2010 in zwei Workshops mit Vertre-
terinnen und Vertretern der Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und 
Gemeindepräsidenten sowie der Regionen diskutiert und weiterentwickelt. Die Liste 
der Positivstandorte wurde im Sommer 2010 mit den Regionen bereinigt.

Publikumsintensive Einrichtungen

Kennzeichnung

Beschreibung

IV 32
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Text wird ersetzt durch



Die bestehenden Siedlungsschwerpunkte mit Versorgungsfunktion spielen für die 
Standortattraktivität des Kantons eine zentrale Rolle. Neue Standorte für publi-
kumsintensive Einrichtungen (PE) sind im Kanton SG nur noch an wenigen Orten 
denkbar. Gut in die Siedlungsstruktur integrierte publikumsintensive Einrichtungen 
sollen mit der kantonalen Positivplanung gefördert werden. Mit der Standortliste im 
Richtplan wird Gemeinden und Investoren aufgezeigt, in welchen Gebieten publi-
kumsintensive Einrichtungen aus raumplanerischer Sicht erwünscht sind und wo eine 
hohe Planungssicherheit für solche Vorhaben besteht.

Positivstandorte für publikumsintensive Einrichtungen

Als Positivstandorte für publikumsintensive Einrichtungen werden im Richtplan gut in 
die Siedlungsstruktur integrierte Standorte an zentralen Lagen, mit guter Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr (öV) und den Langsamverkehr (LV) sowie mit genügen-
der Strassenkapazität bezeichnet. Voraussetzung ist zudem ein attraktives Nutzungs-
potenzial für publikumsintensive Einrichtungen.

Bei der Auswahl der Standorte für den kantonalen Richtplan dienen die Standortkrite-
rien als Leitplanken für eine ganzheitliche Beurteilung. Wichtig ist auch der Konsens 
über die Standorteignung zwischen Standortgemeinde, Region und Kanton. Mit der 
Erfüllung der Richtplankriterien und der Aufnahme in den Richtplan wird gezeigt, 
dass die Positivstandorte als grundsätzlich geeignete Standorte im Sinn von Art. 69bis 
BauG gelten. Bei Positivstandorten wird durch die frühzeitige Abstimmung von Raum-
planung und Umweltschutz auf Stufe Richtplanung das Sondernutzungsplan- und 
Baubewilligungsverfahren entlastet. Bauprojekte innerhalb der Positivstandorte profi-
tieren von einer hohen Planungssicherheit, unter der Voraussetzung, dass die relevan-
ten Fragen in den vorangehenden Planungsschritten sorgfältig abgeklärt worden sind.

Das zulässige Nutzungspotenzial an einem Positivstandort für publikumsintensive 
Einrichtungen wird im anschliessenden Planungsschritt, im Sondernutzungsplan-
verfahren, geregelt. Für bestehende publikumsintensive Einrichtungen, die in einem 
Gebiet ohne attraktives Nutzungspotenzial liegen, bietet die Bestandes- und Erweite-
rungsgarantie nach Art. 77bis BauG Spielraum für angemessene Erweiterungen und 
zeitgemässe Erneuerungen.

Ausserhalb der Positivstandorte müssen Investoren ein erhöhtes Planungsrisiko in 
Kauf nehmen, da die raumplanerische Abstimmung noch nicht stattgefunden hat 
und oft auch wesentliche Grundvoraussetzungen, wie die Einbettung in die Sied-
lungsstruktur und die gute öV-Erschliessung, nicht gewährleistet sind. Die Nach-
weispflicht, ob die Anforderungen von Art. 69bis BauG erfüllt sind und wie sie 
gegebenenfalls noch erfüllt werden können, liegt beim Gesuchsteller. Empfehlungen 
zur Beurteilung von Projektgesuchen ausserhalb der Positivstandorte gibt der Grund-
lagenbericht Positivplanung für publikumsintensive Einrichtungen.

IV 32 Koordinationsblatt Publikumsintensive Einrichtungen
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Dokumentation

•	 Verkehrsintensive Einrichtungen (VE) im kantonalen Richtplan, Empfehlungen zur 
Standortplanung, Bundesamt für Umwelt / Bundesamt für Raumentwicklung, Bern 
2006

•	 Standortevaluation für Einkaufs- und Freizeitzentren. Grundlagenbericht zum  
kantonalen Richtplan, ewp AG Effretikon, April 2008

•	 Positivplanung für publikumsintensive Einrichtungen, Neuer Planungsansatz für 
den kantonalen Richtplan, Grundlagenbericht, Amt für Raumentwicklung und 
Geoinformation, November 2010

•	 Positivstandorte für publikumsintensive Einrichtungen, Standortbezeichnung und 
Perimeter, Grundlagenbericht, Amt für Raumentwicklung und Geoinformation, 
November 2010

Beilage

•	 Übersichtskarte Positivstandorte für publikumsintensive Einrichtungen

Standortkriterien für publikumsintensive Einrichtungen

Positivstandorte für publikumsintensive Einrichtungen werden anhand der nach
stehenden Standortkriterien geprüft. Die Standorteignung wird aufgrund einer  
ganzheitlichen Beurteilung festgelegt.

•	 Lage in einem Siedlungsschwerpunkt
	 Das Gebiet der publikumsintensiven Einrichtung ist in einen Siedlungsschwer-

punkt integriert. Dieser zeichnet sich durch ein attraktives Zentrum mit einem 
breiten Angebot an Dienstleistungsbetrieben und öffentlichen Einrichtungen und 
einer Nutzungsdurchmischung von Wohnen und Arbeiten aus.

•	 Räumliche Nähe zu den Kunden / Kundenpotenzial LV+öV 
	 Es besteht ein hohes Kundenpotenzial im Einzugsgebiet von Langsamverkehr 

(LV) und öffentlichem Verkehr (öV). Mind. 30% der potenziellen Kundschaft im 
Haupteinzugsgebiet (= Einwohnerzahl innert 15 Min. Fahrzeit mit Auto) kann das 
Zentrum innert 15 Min. mit LV oder öV erreichen.

•	 Gute öV-Anbindung
	 Die publikumsintensive Einrichtung ist gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlos-

sen. Erforderlich ist die unmittelbare Nähe einer Bahnhaltestelle mit mind. ½ h-
Takt Bahnanschluss und ½ h-Takt-Busanbindung an das Haupteinzugsgebiet oder 
ein Busknoten mit Anbindung des Haupteinzuggebiets mind. im ¼ h-Takt.

	 Als erschlossen gelten grundsätzlich Standorte in maximaler Distanz von 300 m zu 
Bushaltestellen oder 500 m zu Bahnhaltstellten. Für die zumutbare Distanz zu den öV-
Haltestellen ist auch die städtebauliche Attraktivität eines Fussweges zu beurteilen.

Koordinationsblatt Publikumsintensive Einrichtungen IV 32
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Beschluss



•	 Ausreichende Strassenkapazität
	 Die Zubringerstrassen und –Knoten weisen genügend Reservekapazitäten für die 

geplante Entwicklung auf. Dabei sind auch die Reservekapazitäten für die übrige 
Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen. Massgebend sind die Qualitätskriterien 
des Tiefbauamtes.

•	 Nutzungspotenzial
	 Das Gebiet weist genügend geeignete Nutzungsreserven in der Bauzone für  

Erweiterungen, Umnutzungen oder Neubauten auf. Es besteht ein attraktives  
Entwicklungspotenzial für publikumsintensive Einrichtungen.

•	 Umweltverträglichkeit
	 Das geplante Nutzungspotenzial ist bezüglich Emissionen mit den Anforderungen 

des kantonalen Massnahmenplans Luftreinhaltung und mit dem Lärmschutz abge-
stimmt. Auch alle anderen umweltrechtlichen Anforderungen, u.a. Störfallvorsor-
ge, sind erfüllt.

Koordinationsstand	 Festsetzung
	 Federführung	 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation
	 Beteiligt	� Amt für Wirtschaft, Amt für öffentlichen Verkehr, Tiefbauamt, 

Amt für Umwelt und Energie, Regionen

Positivstandorte für publikumsintensive Einrichtungen (Positivliste PE)

Standorte, dies sich für publikumsintensive Einrichtungen eignen, sind:

Nr.	 Gemeinde(n)	 Standortbezeichnung	 Koordinaten

101	 St.Gallen	 Altstadt / Innenstadt	 746 000 / 254 300
102	 St.Gallen	 Gallusmarkt	 748 900 / 256 000
103	 St.Gallen	 Bach St.Fiden (inkl. Bahnhofareal)	 747 400 / 255 650
104	 St.Gallen	 Grossacker	 747 650 / 255 200
105	 St.Gallen	 Lerchenfeld	 743 150 / 253 050
106	 St.Gallen	 Stadion und West-Center	 740 950 / 252 550
107	 St.Gallen	 Güterbahnhof	 745 350 / 253 800
108	 Wittenbach	 Ortszentrum / Oedenhof	 747 050 / 258 450
109	 Rorschach	 Stadtzentrum	 754 700 / 260 600
110	 Flawil	 Ortszentrum	 732 000 / 252 950
111	 Gossau	 Altstadt  	 736 600 / 253 250
112	 Gossau	 Butterzentrale	 736 750 / 252 900
113	 Gaiserwald	 Säntispark Abtwil	 741 650 / 253 500
201	 St.Margrethen	 Altfeld	 766 150 / 258 250
202	 Au, Balgach, Widnau	 Zentrum Heerbrugg	 765 150 / 253 350
203	 Altstätten	 Stadtzentrum	 758 650 / 249 600
301	 Buchs	 Bahnhofstrasse und Güterstrasse	 754 400 / 225 950
302	 Sargans	 Bahnhofgebiet	 752 400 / 212 500
401	 Rapperswil-Jona	 Stadtzentrum	 704 500 / 231 500
402	 Rapperswil-Jona	 Ortszentrum Jona	 705 850 / 232 100
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Nr.	 Gemeinde(n)	 Standortbezeichnung	 Koordinaten

403	 Rapperswil-Jona	 Jonacenter	 706 700 / 231 950
501	 Wattwil	 Rietwis	 725 050 / 239 650
601	 Wil	 Stadtzentrum	 721 000 / 258 350
602	 Uzwil	 Ortszentrum	 727 750 / 255 450

Die Perimeter der einzelnen Positivstandorte sowie allfällige Hinweise auf noch  
offene, in der Sondernutzungsplanung zu lösende Fragen, sind im Grundlagen
bericht Positivstandorte aufgeführt.

Die Anpassung der Positivliste erfolgt im Rahmen der jährlichen Richtplananpas
sungen aufgrund begründeter Anträge der Regionen für neue Standorte. Die Aufnah-
me neuer Standorte in die Positivliste kommt in Frage, wenn sich dort die Voraus-
setzungen in Bezug auf die Standortkriterien wesentlich verändert haben, etwa bei 
einer Angebotsverbesserung im öffentlichen Verkehr. Ebenso können Standorte aus 
der Liste entfernt werden, wenn dort keine weiteren Verkaufsflächen mehr  
gewünscht sind.

Koordinationsstand	 Festsetzung
	 Federführung	 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation
	 Beteiligt	 Amt für Wirtschaft, Amt für öffentlichen Verkehr, Tiefbauamt,
		  Amt für Umwelt und Energie, Regionen

Standorte in Abklärung

Bei folgenden Standorten haben die Regionen die Aufnahme in die Positivliste bean-
tragt. Aufgrund offener Fragen zur Erfüllung der Standortkriterien sind noch weitere 
Abklärungen notwendig, bevor definitiv über die Richtplanaufnahme entschieden 
werden kann.

Gemeinde(n)	 Standortbezeichnung	 Koordinaten

Uznach	 Bahnhofgebiet	 716 700 / 231 550
Uznach	 Ausserhirschland	 715 660 / 232 000

Koordinationsstand	 Zwischenergebnis
	 Federführung	 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation
	 Beteiligt	 Amt für Wirtschaft, Amt für öffentlichen Verkehr, Tiefbauamt,
		  Amt für Umwelt und Energie, Regionen
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Zulässige Nutzung von Positivstandorten durch publikumsintensive Einrichtungen

Die Gemeinden regeln das zulässige Nutzungspotenzial an einem Positivstandort für 
publikumsintensive Einrichtungen grundeigentümerverbindlich in Sondernutzungs-
plänen nach Art. 69bis BauG. Darin sind folgende Anforderungen sicherzustellen:
•	 genauer Gebietsperimeter (1:5 000),
•	 maximal zulässige Verkaufsflächen,
•	 maximal zulässige Fahrten des motorisierten Individualverkehrs (Spitzenbelastung 

und durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV)),
•	 Fahrtencontrolling,
•	 Bezeichnung der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs,
•	 Sicherstellung einer adäquaten Erschliessung für Fussgänger und Velo,
•	 Behandlung der umweltrechtlichen Aspekte im Planungsbericht nach Art. 47 RPV 

sowie bei UVP-pflichtigen Vorhaben im Umweltverträglichkeitsbericht,
•	 Nachweis baulicher Qualität.

Koordinationsstand	 Festsetzung
	 Federführung	 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation
	 Beteiligt	 Amt für Wirtschaft, Amt für öffentlichen Verkehr, Tiefbauamt,
		  Amt für Umwelt und Energie, Regionen

Koordination mit Nachbarkantonen und mit benachbartem Ausland

Publikumsintensive Einrichtungen in den Nachbarkantonen und Nachbarländern 
können erhebliche Auswirkungen auf die Siedlungs-, Verkehrs- und Versorgungs-
struktur in den grenznahen Regionen haben. Die kantonalen Stellen setzen sich dafür 
ein, dass solche Vorhaben in Nachbarkantonen und –ländern vergleichbaren Anfor-
derungen wie im Kanton St.Gallen genügen und dass die Anliegen der st.gallischen 
Grenzregionen berücksichtigt werden.

Koordinationsstand	 Festsetzung
	 Federführung	 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation
	 Beteiligt	 Amt für Wirtschaft, Amt für öffentlichen Verkehr, Tiefbauamt,
		  Amt für Umwelt und Energie, Regionen
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Übersichtskarte Positivstandorte für publikumsintensive Einrichtungen
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Positivstandorte

Standorte in Abklärung

101 Altstadt/Innenstadt
102 Gallusmarkt
103 Bach St.Fiden

(inkl. Bahnhofareal)
104 Grossacker
105 Lerchenfeld
106 Stadion und

West-Center
107 Güterbahnhof
108 Ortszentrum / 

Oedenhof
109 Stadtzentrum
110 Ortszentrum

111 Altstadt
112 Butterzentrale
113 Säntispark Abtwil
201 Altfeld
202 Zentrum Heerbrugg
203 Stadtzentrum
301 Bahnhofstrasse und

Güterstrasse
302 Bahnhofgebiet
401 Stadtzentrum
402 Ortszentrum Jona
403 Jonacenter
501 Rietwis
601 Stadtzentrum
602 Ortszentrum PE
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Standortsicherung für künftige Abbaustandorte

Die zuständigen Behörden sind gehalten, nach Möglichkeit im Umkreis der in der 
Tabelle aufgeführten Standorte keine Entscheide zu fällen, die einen Abbau verhin-
dern oder wesentlich erschweren. Die genaue Festlegung des Abbauperimeters, all-
fällige weitere Eignungsabklärungen sowie die Interessenabwägung sind im Abbau-
plan- oder Baubewilligungsverfahren (Projektstufe) vorzunehmen.

Nummer	 Gemeinde(n)	 Abbaustandort	 Koordinationsstand

1602	 Mörschwil, Goldach, 	Waldegg Erweiterung	 Z 
	 Tübach
1034	 Oberriet	 Steinbruch Unterkobel Untertag	 F
1092a	 Oberriet, Rüthi	 Blattenberg Untertag	 Z
1092b	 Rüthi	 Brunnenberg Untertag	 Z
1303	 Sargans	 Vild Untertag	 F
1310	 Gommiswald	 Cher	 F
1228	 Uznach	 Uznaberg	 Z
1109	 Rapperswil-Jona	 Egg	 F
1312	 Rapperswil-Jona	 Lehholz-Bollingen Erweiterung	 Z
1313	 Rapperswil-Jona	 Risi-Bollingen	 Z
1403	 Rapperswil-Jona	 In der Egg	 F
1503	 Rapperswil-Jona, 	 Uttenberg Erweiterung	 F 
	 Eschenbach
1314	 Eschenbach	 Diemberg	 Z
1409	 Eschenbach	 Stücken Erweiterung	 F
1501	 Eschenbach	 Unteregg Ermenswil Erweiterung	 Z
1502	 Eschenbach	 Letzi	 Z
1010	 Neckertal	 Nassenfeld Süd	 F
1012	 Bütschwil	 Heiterwald	 F
1408	 Bütschwil	 Gmeinmerk	 F
1232	 Mosnang	 Feld Parzelle 226plus	 Z
1003	 Kirchberg	 Lamperswil	 F

VII 41

Abbaustandorte

Beschluss
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Nummer	 Gemeinde(n)	 Abbaustandort	 Koordinationsstand

1006	 Kirchberg	 Gründ-Dietschwil	 Z
1057	 Kirchberg	 Kronbühl	 Z
1013	 Ganterschwil	 Geren / Hengarten	 Z
1069	 Oberbüren	 Ebersol	 F
1070	 Oberbüren	 Niederwil-Sonnenberg	 F
1103	 Niederhelfenschwil	 Kiesabbau Dietenwil	 Z
1039	 Waldkirch	 Stöcklen Nord	 Z
1105	 Waldkirch	 Grüttweid	 Z

Koordinationsstand	 Siehe Tabelle
		  F = Festsetzung, Z = Zwischenergebnis
	 Federführung	 Gemeinden
	 Beteiligt	 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation

Weitere Abbauabsichten

Zu den nachfolgend aufgelisteten Abbaustandorten wurden bei der Standortanmel-
dung nicht alle erforderlichen Unterlagen eingereicht. Die Grobbeurteilung nach 
dem Abbaukonzept ist deshalb noch nicht erfolgt. Die nachfolgenden Standorte kön-
nen als Reserve für die langfristige Versorgung dienen und werden deshalb als Voro-
rientierung aufgenommen.

Nummer	 Gemeinde(n)	 Abbaustandort

1215 	 Mörschwil 	 Parzelle 1587
1216 	 Mörschwil 	 Parzelle 1580
1504 	 Goldach 	 Parzelle 392
1505 	 Tübach 	 Parzelle 184
1092 c 	Oberriet 	 Buechwald Untertag
1092 d 	Oberriet 	 Chienberg Untertag
1092 f 	 Oberriet 	 Semelenberg Untertag
1601	 Sevelen	 Hartgesteinabbau Campiun
1218 	 Ernetschwil 	 Ober Häbligen
1219 	 Eschenbach 	 Unter Lütschbach
1316 	 Eschenbach 	 Sonnenfeld Nord
1406 	 Eschenbach 	 Sonnenfeld Ost
1407 	 Eschenbach 	 Honegg
1506 	 Eschenbach 	 Bösch
1220 	 St.Gallenkappel 	 Chelrüti
1221 	 St.Gallenkappel 	 Feld
1317 	 St.Gallenkappel 	 Breitenholz / Nord
1507 	 St.Gallenkappel 	 Chalchofen Erweiterung
1016 	 Nesslau-Krummenau / Stein 	 Haselschwendi
1014 	 Bütschwil 	 Hätschbergwald

VII 41 Koordinationsblatt Abbaustandorte
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Nummer	 Gemeinde(n)	 Abbaustandort

1015 	 Bütschwil / Mosnang 	 Chapf
1074 	 Mosnang 	 Haaggen
1036 	 Ganterschwil 	 Ibach
1018 	 Degersheim 	 Ifang
1019 	 Degersheim 	 Hengelen / Hintertschwil
1020 	 Degersheim 	 Schöllen
1075 	 Zuzwil 	 Taasel
1076 	 Oberbüren 	 Bergwis, Brandschaft
1077 	 Oberbüren 	 Trubenacker
1080 	 Oberbüren 	 Bürerwald
1041 	 Waldkirch / Gossau 	 Gruttenwisen-Stöcklen

Zum Vorhaben Hartgesteinabbau Campiun, Sevelen, erbringt die Gesuchstellerin 
den Nachweis, dass es sich um ein substanziell überarbeitetes Projekt handelt und 
dass es die BLN-Schutzziele deutlich besser einhält als das vom Bundesgericht 2006 
abgelehnte Vorgängerprojekt. Zu konkretisieren sind namentlich folgende Punkte:
•	 Abbauperimeter und -tiefe
•	 Abbaumenge und Materialqualität (nationale Bedeutung)
•	 Eingliederung des Projekts in die Umgebung
•	 Ökologische Begleitmassnahmen inkl. Aufwertungsmöglichkeiten
•	 Umweltschonende und immissionsarme Erschliessung.

Koordinationsstand	 Vororientierung
	 Federführung	 Amt für Raumentwicklung und Geoinformation
	 Beteiligt	 Kantonsforstamt, Landwirtschaftsamt, 
		  Amt für Natur, Jagd und Fischerei, Amt für Kultur, 
		  Tiefbauamt, Amt für Umwelt und Energie

Koordinationsblatt Abbaustandorte VII 41



 



	Geschäftsnummer	 VII 61
	 Sachbereich	 Versorgung und Entsorgung
	 Verfasst durch	 Amt für Umwelt und Energie
	 Am	 22. September 2005
	 Siehe auch	 VII 62 Kehrichtverbrennungsanlagen, VII 41 Abbaustandorte

Deponieplanung

Die Technische Verordnung über Abfälle (SR 814.600; abgekürzt TVA) verpflichtet 
die Kantone, eine Abfallplanung zu erstellen, die vorgesehenen Standorte von Ab-
fallanlagen im Richtplan auszuweisen und für die Ausscheidung der erforderlichen 
Nutzungszonen zu sorgen. Dem Auftrag der TVA folgend, hat der Kanton St.Gallen 
1996 die Abfallplanung und 1999 die Deponieplanung fertiggestellt und 2001 die 
Ergebnisse im Richtplan festgehalten.

Mit dern Nachführungen 2005 und 2010 der Deponieplanung erfüllt der Kanton den 
TVA-Auftrag zur laufenden Nachführung der Deponieplanung und auch einzelne 
Aufträge des bisherigen Koordinationsblattes VII 61 Deponien. Das vorliegende Ko-
ordinationsblatt ersetzt das bisherige vom 24. April 2001.

Deponiestandorte

Die Standorte der vorgesehenen Deponien sind in den Richtplänen auszuweisen 
(Art. 17 TVA). Sinngemäss werden auch die bestehenden Deponiestandorte inkl. 
allfälliger Etappen für Erweiterungen in den Richtplan aufgenommen. Zur Standort-
sicherung werden alle im Standortkonzept gemäss Nachführung 2005 enthaltenen 
Deponiestandorte übernommen. 

Im Kanton St.Gallen werden Deponien aufgrund eines Deponieplanes bewilligt (Art. 
28bis BauG). Dies gilt auch für Deponien und Ablagerungen von Aushub- und Ab-
raummaterial. Die Festsetzung der Standorte im Richtplan ist Voraussetzung für die 
Genehmigung eines Deponieplans; sie nimmt das Ergebnis des Deponieplanverfah-
rens aber nicht vorweg. Für Deponien für unverschmutzten Aushub kann das Depo-
nieplanverfahren ohne vorhergehende Standortfestsetzung im Richtplan durchgeführt 

Deponien

Kennzeichnung

Beschreibung

VII 61
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werden, wenn der Bedarfsnachweis erbracht ist, die Deponie ein nutzbares Volumen 
von mindestens 50 000 m3 aufweist und die in der Wegleitung umschriebenen Kri-
terien erfüllt sind. In jeder der zehn Subregionen sollen je drei Ablagerungsstellen 
vorhanden sein.

Transportkonzepte im Sinn von Art. 16 Abs. 2 Bst. h und Abs. 3 Bst. e TVA werden 
im Deponieplanverfahren erstellt. Die entsprechenden Regelungen erfolgen in der 
Betriebsbewilligung sowie gegebenenfalls in überregionalen Anlieferungsverträgen. 
Bahntransporte werden immer fallweise geprüft und, wenn der Aufwand tragbar ist, 
auch verlangt.

Bezeichnung und Bewilligung von Deponiestandorten

Die Kriterien für die Aufnahme neuer Standorte für zukünftige Inertstoffdeponien in 
das kantonale Standortkonzept und in den Richtplan sowie die Kriterien für die Rea-
lisierung einer Inertstoffdeponie sind in der Nachführung 2005 der Deponieplanung 
definiert und in der Wegleitung genauer umschrieben. 

Anlässlich der Nachführung 2005 der Deponieplanung wurde mit den Gemeinden, 
Regionsvertretern und anderen interessierten Kreisen ausführlich über die Zuständig-
keiten diskutiert. Im Grundsatz wurde vereinbart, dass dDem Kanton obliegen die 
rollende Nachführung, das Monitoring sowie die Koordination unter allen Beteiligten 
und den benachbarten Kantonen obliegt. Er trägt auch die Verantwortung fFür die 
Suche neuer Standorte und teilweise auch für den Betrieb soll hingegen die Verant-
wortung bei den regionalen Planungsträgern liegen. Die Wirtschaft anderseits soll 
sich aktiv an der Suche nach Inertstoff-Deponiestandorten beteiligen und diese mög-
lichst im Verbund mehrerer Unternehmen betreiben.

Dokumentation

•	 �Kantonale Abfallplanung, Bericht, Baudepartement, September 1996
•	 �Kantonale Deponieplanung, Synthesebericht, Baudepartement, Januar 1999
•	 �Kantonale Deponieplanung, Nachführung 2005, Baudepartement, September 2005
•	 �Neue Deponiestandorte 2007, Amt für Umweltschutz, November 2006
•	 �Kantonale Deponieplanung, Wegleitung für neue Standorte, Amt für Umwelt-

schutz, 20. Juni 2007
•	 Kantonale Deponieplanung, Nachführung 2010, Amt für Umwelt und Energie,
	 August 2010

Beilagen

•	 Übersichtskarte Deponiestandorte
•	 Liste der Kleindeponiegebiete

VII 61 Koordinationsblatt Deponien
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Nachführung der kantonalen Deponieplanung

Die Nachführung der kantonalen Deponieplanung erfolgt im Sinn einer rollenden 
Planung. Die Planungsgrundlagen sind regelmässig zu aktualisieren.

	Koordinationsstand	 Festsetzung

	 Federführung	 Amt für Umwelt und Energie
	 Beteiligt	� Regionalplanungsgruppen, Standortgemeinden, Nachbarkanto-

ne und -länder, Branchenverbände, Amt für Raumentwicklung 
und Geoinformation

Bezeichnung zusätzlicher Standorte für Inertstoffdeponien

Wenn innerhalb der Regionen oder Subregionen gemäss Deponieplanung für ausge-
wiesene Abfallkategorien der Bedarf langfristig die Verwertungs- und Deponiekapa-
zitäten übersteigt, suchent und evaluierent die Regionalplanungsgruppen das Amt für 
Umwelt und Energie zusätzliche Standorte und schlagenägt sie zur Aufnahme in das 
kantonale Standortkonzept und in den Richtplan vor.

Zusätzliche neue Standorte für Inertstoffdeponien können in das kantonale Standort-
konzept und in den Richtplan aufgenommen werden, wenn sie die in der Nachfüh-
rung 05 der Deponieplanung aufgeführten und in der Wegleitung genauer umschrie-
benen Kriterien erfüllen.

	Koordinationsstand	 Festsetzung
	 Federführung	 Regionalplanungsgruppen Amt für Umwelt und Energie
	 Beteiligt	� Amt für Umwelt und Energie Regionen, Standortgemeinden,
		  Deponieträgerschaft, Branchenverbände, Amt für Raument-
		  wicklung und Geoinformation

Bewilligung neuer Inertstoffdeponien

Wenn innerhalb der Regionen oder Subregionen gemäss Deponieplanung für aus-
gewiesene Abfallkategorien der Bedarf kurz- bis mittelfristig die Verwertungs- und 
Deponiekapazitäten übersteigt, führent die Regionalplanungsgruppen das Amt für 
Umwelt und Energie geplante und gesicherte Standorte für Inertstoffdeponien aktiv 
der Realisierung zu.

Neue Inertstoffdeponien können bewilligt werden, wenn sie die in der Nachführung 
05 der Deponieplanung aufgeführten und in der Wegleitung genauer umschriebenen 
Kriterien erfüllen.

Beschluss
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Mit geeigneten Auflagen wird dafür gesorgt, dass nicht verwertbares unverschmutz-
tes, aus der Standortregion stammendes Aushub- und Abraummaterial auf neu bewil-
ligten Inertstoffdeponien abgelagert werden kann.

	Koordinationsstand	 Festsetzung
	 Federführung	 Regionalplanungsgruppen Amt für Umwelt und Energie
	 Beteiligt	� Amt für Umwelt und Energie Regionen, Standortgemeinden,
		  Deponieträgerschaft, Amt für Raumentwicklung und 
		  Geoinformation

Standortsicherung für Deponien

Die Standortsicherung betrifft die in der folgenden Tabelle aufgeführten und in der 
Richtplankarte eingezeichneten bestehenden und zukünftigen Deponiestandorte. Die 
zuständigen Behörden sind gehalten, im Umkreis der erwähnten Standorte keine Ent-
scheide zu fällen, die eine spätere Nutzung als Deponie verhindern oder wesentlich 
erschweren.

Name	 Deponietyp	 Standortgemeinde	 beste-	 Erweite-	 Neu-	 Koordi-
			   hend	 rung	 anlage	 nations-
				    geplant	 geplant	 stand

Tüfentobel	 Reaktor- und 	 Gaiserwald	 x			   F 
	 Inertstoffdeponie
Meggenmüli	 Reaktordeponie	 Mörschwil	 (x)			   F
Unterkobel	 Inertstoffdeponie	 Oberriet	 x			   F
Oberbüchel-Lienz	 Reaktor- u./o. 	 Altstätten	 x	 x	 	 F 
	 Inertstoffdeponie
Starkenbach	 Inertstoffdeponie	 Alt St.Johann	 	 	 x	 F
Buchserberg	 Reaktordeponie	 Buchs	 x			   F
Campiun	 Reaktor- u./o. 	 Sevelen	 	 	 x	 Z 
	 Inertstoffdeponie
Halden-Valmjoos	 Inertstoffdeponie	 Mels			   x	 F
Mürli	 Inertstoffdeponie	 Walenstadt	 x			   F
Biberlichopf	 Inertstoffdeponie	 Schänis	 (x)			   F
Ricken	 Inertstoffdeponie	 Ernetschwil	 (x)			   F
Uttenberg	 Reaktor- u./o. 	 Eschenbach	 	 	 x	 F 
	 Inertstoffdeponie
Sonnenfeld	 Reaktor- u./o. 	 Eschenbach	 	 	 x	 F 
	 Inertstoffdeponie
Haggen	 Inertstoffdeponie	 Nesslau-			   x	 F 
		  Krummenau
Spitol	 Inertstoffdeponie	 Nesslau-			   x	 F 
		  Krummenau
Nassenfeld-West	 Inertstoffdeponie	 Mogelsberg			   x	 F
Burgauerfeld	 Reaktor- und 	 Flawil	 x	 x		  F 
	 Reststoffdeponie
Burgau	 Inertstoffdeponie	 Flawil	 x			   F

VII 61 Koordinationsblatt Deponien
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(x) bestehende, demnächst abgeschlossene Standorte

An den festgesetzten Standorten können bestehende Deponien weiter betrieben oder 
die Verfahren zur Erweiterung bestehender oder Errichtung neuer Deponien durchge-
führt werden.

Koordinationsstand	�� Siehe Tabelle
F = Festsetzung, Z = Zwischenergebnis, V = Vororientierung

	 Federführung	 Standortgemeinden
	 Beteiligt	� Amt für Umwelt und Energie, Regionen, Deponieträgerschaft, 

Amt für Raumentwicklung und Geoinformation

Deponien für unverschmutzten Aushub

Aufgrund von Standortvorschlägen der Privatwirtschaft ermittelt und beurteilt das 
Amt für Umwelt und Energie Standorte für Deponien für unverschmutztes Aushub-
material. Das Deponieplanverfahren kann ohne Standorteintrag im Richtplan einge-
leitet werden, wenn
•	 der Bedarfsnachweis erbracht ist;
•	 der Deponieraum mindestens 50 000 m3 gross ist;
•	 die in der Wegleitung umschriebenen Kriterien erfüllt sind;
•	 ausschliesslich unverschmutztes Aushubmaterial abgelagert wird.

Koordinationsstand	 Festsetzung
	 Federführung	 Amt für Umwelt und Energie
	 Beteiligt	� Branchenverbände, Standortgemeinden, Regionen, Amt für
		  Raumentwicklung und Geoinformation
 

Kleindeponien für sauberen Aushub

Inertstoffdeponien müssen nach Art. 31 Abs. 1 Bst. a TVA ein nutzbares Volumen 
von mindestens 100 000 m3 aufweisen. Der Kanton kann nach Art. 31 Abs. 2 TVA 
eine Unterschreitung der Mindestgrösse bewilligen, wenn dies aufgrund der geogra-
fischen Gegebenheiten sinnvoll ist. Dies trifft auf voralpine und alpine Randgebiete 
zu, in denen ein Transportfahrzeug für eine Hin- und Rückfahrt zur nächsten regio-
nalen Deponie oder zur nächsten wiederaufzufüllenden Materialabbaustelle länger 
als ungefähr 60 Minuten braucht. Die entsprechenden Gebiete sind in der beiliegen-
den Liste der Kleindeponiegebiete bezeichnet. Die Liste wird jeweils anlässlich der 
Bewilligung von neuen regionalen Inertstoffdeponien oder von neuen Materialabbau-
stellen überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Innerhalb der Kleindeponiegebiete können Inertstoffdeponien mit Beschränkung auf 
sauberen Aushub mit einem Volumen unter 100 000 m3 (so genannte Kleindeponien) 
bewilligt werden, ohne dass der Standort im Richtplan bezeichnet wird. Ein entspre-
chender Deponieplan kann genehmigt werden, wenn Bedarf und Standortvorausset-
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zungen gemäss Wegleitung gegeben sind. Mit der Betriebsbewilligung für die Klein-
deponie wird die Herkunft des Deponieguts auf das betreffende Kleindeponiegebiet 
begrenzt.

	Koordinationsstand	 Festsetzung
	 Federführung	 Standortgemeinden
	 Beteiligt	� Amt für Umwelt und Energie, Regionalplanungsgruppen, Depo-

nieträgerschaft, Amt für Raumentwicklung und Geoinformation

	 Erlassen	 �von der Regierung am 20. Juni 2006, 18. September 2007 und 
1. Juli 2008

	 Genehmigt	� vom UVEK am 17. Oktober 2006, 12. Dezember 2007 und 
16. September 2008
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Übersichtskarte Deponiestandorte

SG-1 Tüfentobel
R-2 Unterkobel
R-1 Oberbüchel-Lienz
OT-1 Starkenbach
W-1 Buchserberg
W-2 Campiun
S-2 Halden-Valmjoos
S-1 Mürli
L-1 Biberlichopf
L-3 Uttenberg
L-4 Sonnenfeld
MT-1 Haggen
MT-2 Spitol
UT-1 Nassenfeld-West
F-1 Burgauerfeld
F-2 Burgau

Reaktor- / Schlackendeponie

InertstoffdeponieI

R

I

I

I
I

I

I

I

I

I

IR

IR

IR

IR
IR

R

R

SG-1

R-2

R-1

OT-1

W-1
W-2

S-2

S-1
L-1

L-3
L-4

UT-1

F-1

MT-1
MT-2

F-2



 



 



 




